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STADT BAD RAPPENAU  -  BEBAUUNGSPLAN „KANDEL“ ENTWURF VOM 04.05.2017 
 
BETEILIGUNG DER BEHÖRDEN (gem. § 4 BauGB): 
Mit Schreiben vom 10.05.2017 wurde die Beteiligung der Behörden durchgeführt. Folgende Behörden haben eine Stellungnahme abgegeben: 

- Regierungspräsidium Stuttgart / Landesamt für Denkmalpflege – 30.05.2017 
- Regierungspräsidium Freiburg – 09.06.2017 
- Regionalverband Heilbronn-Franken – 14.06.2017 
- Landratsamt Heilbronn – 14.06.2017 
- Zweckverband Wasserversorgungsgruppe Mühlbach – 14.06.2017 
- Zweckverband Bodensee-Wasserversorgung – 29.05.2017 
- Unitymedia BW GmbH – 13.06.2017 
- Deutsche Telekom Technik GmbH – 01.06.2017 
- Rechnungsamt Stadt Bad Rappenau – 17.07.2017 

 
Folgende Behörden haben eine Stellungnahme ohne Anregungen oder Bedenken abgegeben: 
Stadt Bad Wimpfen, Gemeinde Siegelsbach 
 
BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT (gem. § 3 BauGB): 

 
Im Rahmen der öffentlichen Auslegung wurden keine Stellungnahmen von Bürgern abgegeben. 
 
 
Nachfolgend sind jeweils auf der linken Blatthälfte die Stellungnahmen der Behörden und Bürger dargestellt, auf der rechten Blatthälfte sind die Stellung-
nahmen und Behandlungsvorschläge von mir als Bebauungsplaner und von Herrn Simon als Umweltplaner gegenübergestellt. 
 
 
 
Eberstadt, den 22.08.2017 

 
 

Dipl. Ing. Andreas Braun 
Beratender Ingenieur BDB 
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Die Anregung, frühzeitig im Vorfeld archäologische Voruntersuchungen durchfüh-
ren zu lassen, wird im Hinweis zum Kulturdenkmal ergänzt. 
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Kenntnisnahme 
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In die ornithologische Untersuchung wurden mit dem Umfeld des Plangebietes 
auch die südlich und westlich angrenzenden Ackerflächen einbezogen. Während 
südlich nur ein je ein Brutrevier von Star und Feldsperling in der Baumreihe nach-
gewiesen werden konnte, wurde in der westlichen Ackerfläche sowohl die Feldler-
chen als auch die Schafstelze nachgewiesen. Insofern ist die Wertung des Land-
ratsamtes nicht korrekt. 
Trotzdem werden vorsorglich auf Ackerflächen im  Westen zwei Lerchenfenster 
angelegt.  
Ein entsprechender öffentlich-rechtlicher Vertrag wird bereits mit dem Landratsamt 
abgestimmt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Eine „freizeitmäßige Nutzung“ der westlichen öffentlichen Grünfläche ist nicht be-
absichtigt. 
 
Falls die öffentliche Grünfläche am südlichen Gebietsrand bereits im 1. Erschlie-
ßungsabschnitt mit Fußweg und Kinderspielplatz hergestellt wird, dann wird der 
notwendige Abstand zu den landwirtschaftlichen Grundstücken eingehalten. 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 



                                                                                                                                                                                                                                                   Seite 11 von 20 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 



                                                                                                                                                                                                                                                   Seite 12 von 20 

  

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                   Seite 13 von 20 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Die Grünanlage dient als Abgrenzung zu den Feldern hin und bildet städtebaulich 
die erforderliche Abgrenzung zwischen Wohnen und der landwirtschaftlichen Nut-
zung.  
 
 
 
Wird als Zuordnungsfestsetzung ergänzt 
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Die Grundstücksgröße wird im Rahmen der Umlegung unter Beteiligung der Lie-
genschaftsabteilung festgelegt. 
Die Abgrenzungslinien der unterschiedlichen Festsetzungen werden senkrecht 
zum Straßenverlauf abgebildet. 

 


